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zentraler Thiringer Formularpool

MaRRnahme

634

(Besondere Vertragsbedingungen — Liefer-/Dienstleistungen)

Vergabenummer | LKSLF 006/26

Leistung

Durchfiihrung eines Bewachungs- und Sicherheitsdienstes

Besondere Vertragsbedingungen

Die 88 beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B).

1  Uberwachung der Anlieferung

Die Uberwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur

mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen dirfen nur vom Auftraggeber bzw. vom beauftragten Architekten/

Ingenieur getroffen werden.

2  Anlieferungs- oder Annahmestelle

Ort 07318 Saalfeld,Hans-Gottwald Str.2/3+Nebengebéude;07407Rudolstadt;Jenaische Str.14

Gebaude

Gemeinschaftsunterkunft fir Flichtlinge in Saalfeld und Rudolstadt

Raum

geman Leistungsbeschreibung

3  Ausfihrungsfristen

Anlieferung Vertragsbeginn: 01.12.2026 ; Vertragsende 31.12.2030 + optionale Verlangerung geman

Ende der Ausfiihrung

Punkt 15 der Leistungsbheschreibung

folgende Einzelfristen
sind Vertragsfristen

4  Vertragsstrafen (8§ 11)

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fur Verzug zu zahlen:

4.1 bei Uberschreitung der unter 3. genannten Fristen

fur jede vollendete Woche

0,5

|:| fur jeden Werktag

Prozent

Prozent

desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann. Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der
Uberschreitung von Einzelfristen ist der nicht nutzbare Teil der Leistung, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu

erbringenden Leistungen entspricht.

4.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt

Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.

4.3 Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine (Einzelfristen als Vertrags-
fristen) werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung der Leistung verwirkte

Vertragsstrafe angerechnet.
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(Besondere Vertragsbedingungen — Liefer-/Dienstleistungen)

Rechnungen (8§ 15)

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

1 | -fach und zugleich

bei Landratsamt SLF-RU, Schlo3stral3e 24, 07318 Saalfeld

-fach einzureichen.

Sicherheitsleistung (8§ 18)
Stellung der Sicherheit

Sicherheit fur die Erfillung sdmtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist in Hohe von

Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrédge) zu leisten, sofern die Auftragssumme

mindestens 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, und wenn dies firr die sach- und fristgeméaRe Leistung
ausnahmsweise erforderlich erscheint.

Sicherheit kann wahlweise durch Hinterlegung von Geld oder durch Burgschaft geleistet werden.

Sicherheitsleistung durch Burgschaft

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir das Formblatt ,Vertragserfillungsbirgschaft‘ des Vergabe- und
Vertragshandbuchs fur die BaumalRnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden oder die Burgschaftserklarung muss
inhaltlich vollstandig dem Formblatt des Auftraggebers entsprechen.

Die Burgschaftsurkunden enthalten folgende Erklarung des Biirgen:

"Der Birge tibernimmt fir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Birgschaft nach deutschem Recht.
— Auf die Einreden der Vorausklage gemaf § 771 BGB wird verzichtet.
— Die Burgschatft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Burgschaftsurkunde.

— Die Birgschaftsforderung verjéahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Biirgschaftsvertrages
getroffene Vereinbarungen (ber die Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftrag-
nehmer sind fur den Birgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

— Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zustéandigen Stelle."

Zahlungsbedingungen (8 17)

Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist.

—frei —

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

- Erganzend wird klargestellt, dass samtliche in der Leistungsbeschreibung einschlieBlich ihrer Anlagen enthaltenen Vertragsbedingungen
Vertragsbestandteil werden. Die Rangfolge der Vertragsbestandteile richtet sich nach Ziffer 17.2 der Leistungsbeschreibung.

Verpflichtungen nach dem Thiringer Vergabegesetz (ThurVgG):

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, fur jeden schuldhaften VerstoR3 gegen eine der Verpflichtungen nach den 88 6, 7 und 12 Abs. 2 ThurVgG,
eine Vertragsstrafe im Sinne von § 13 Abs. 1 S. 1 ThiirVgG in Hohe von 5 % des Auftragswertes an den Auftraggeber zu zahlen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich ebenfalls zur Zahlung der Vertragsstrafe fir den Fall, dass der VerstoR durch einen vom Auftragnehmer
selbst eingesetzten Nachunternehmer oder einen von diesem eingesetzten Nachunternehmer begangen wird, es sei denn, der Auftragnehmer
kannte den Verstof3 nicht und musste ihn auch nicht kennen.

Die Geltendmachung dieser Vertragsstrafe bleibt nach § 13 Abs. 4 ThiirVgG von der Geltendmachung einer Vertragsstrafe aus anderen
Griinden sowie der Geltendmachung sonstiger Anspriiche unberihrt.

Der Auftraggeber ist zur fristlosen Kundigung des Vertrages berechtigt, wenn der Auftragnehmer und/oder dessen Nachunternehmer die aus
dem § 6 ThurVgG resultierenden Anforderungen schuldhaft nicht erfullt/erfiillen sowie schuldhaft gegen die Verpflichtungen der §§ 7 und 12
Abs. 2 ThirVgG verstoRt/verstoBen.
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Verpflichtungen nach dem Thüringer Vergabegesetz (ThürVgG):
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für jeden schuldhaften Verstoß gegen eine der Verpflichtungen nach den §§ 6, 7 und 12 Abs. 2 ThürVgG, eine Vertragsstrafe im Sinne von § 13 Abs. 1 S. 1 ThürVgG in Höhe von 5 % des Auftragswertes an den Auftraggeber zu zahlen.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich ebenfalls zur Zahlung der Vertragsstrafe für den Fall, dass der Verstoß durch einen vom Auftragnehmer selbst eingesetzten Nachunternehmer oder einen von diesem eingesetzten Nachunternehmer begangen wird, es sei denn, der Auftragnehmer kannte den Verstoß nicht und musste ihn auch nicht kennen.
Die Geltendmachung dieser Vertragsstrafe bleibt nach § 13 Abs. 4 ThürVgG von der Geltendmachung einer Vertragsstrafe aus anderen Gründen sowie der Geltendmachung sonstiger Ansprüche unberührt. 
Der Auftraggeber ist zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn der Auftragnehmer und/oder dessen Nachunternehmer die aus dem § 6 ThürVgG resultierenden Anforderungen schuldhaft nicht erfüllt/erfüllen sowie schuldhaft gegen die Verpflichtungen der §§ 7 und 12 Abs. 2 ThürVgG verstößt/verstoßen.


